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 LMIV Art.9 Abs.1 PFLICHTTEXT 
  

a) die Bezeichnung des Lebensmittels Nahrungsergänzungsmittel  
mit Vitamin C und Zink 

b) das Verzeichnis der Zutaten Zutaten: Vitamin C, Gelatine, Füllstoff Cellulose, 
Zinkgluconat, Überzugsmittel Schellack, Zucker, 
gehärtetes pflanzliches Fett (Kokos- und 
Palmkernfett), Überzugsmittel Speisefettsäuren und 
Talkum, Maisstärke, Farbstoff Riboflavin, 
Säureregulator Weinsäure. 

c) alle in Anhang II aufgeführten Zutaten und 
Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zutaten und 
Verarbeitungshilfsstoffe, die Derivate eines in Anhang II 
aufgeführten Stoffes oder Erzeugnisses sind, die bei der 
Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels 
verwendet werden und — gegebenenfalls in 
veränderter Form — im Enderzeugnis vorhanden sind 
und die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen 

n.a. 

d) die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von 
Zutaten 

n.a. 

e) die Nettofüllmenge des Lebensmittels Inhalt: 33 g  
g) gegebenenfalls besondere Anweisungen für 
Aufbewahrung und/oder Anweisungen für die 
Verwendung 

Verzehrsempfehlung: Zur Nahrungsergänzung 
täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit schlucken. 
Vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen.  
Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder 
aufbewahren. 

h) der Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers nach Artikel 8 Absatz 1 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. 
KG, D- 77815 Bühl 

i) das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies 
nach Artikel 26 vorgesehen ist 

n.a. 

j) eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das 
Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu 
verwenden 

n.a. 

k) für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 
1,2 Volumenprozent die Angabe des vorhandenen 
Alkoholgehalts in Volumenprozent 

n.a. 

l) eine Nährwertdeklaration. 

 
Nährstoffe pro Kapsel % der empf. 

Tageszufuhr 
pro Kapsel * 

Vitamin C 300 mg 375 % 
Zink 5 mg 50 % 
* gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung 

 


